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Rechtliche Grundlage Die Einwohnergemeinde Lauterbrunnen erlässt gestützt auf:  

 
- Art. 51 KVV und Art. 7 ff KLV 
- Art. 86 ff. der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 
- des Organisations-Reglementes OgR der Gemeinde Lauter-

brunnen vom 14. Juni 1999 
 
das folgende Reglement: 
 

 
Zweck 

Art. 11) 
Dieses Reglement bezweckt die Übertragung der Sicherstellung 
einer ambulanten Betreuungs- und Pflegeleistung für betagte 
und pflegebedürftige Menschen in der Gemeinde Lauterbrunnen. 
 

 
Übertragung 

Art. 21) 
1 Der Gemeinderat bestimmt die Organisation, welche ambulante 
Betreuungs- und Pflegeleistungen für betagte und pflegebedürf-
tige Menschen erbringt.  
 

 2 Die zu erbringenden Leistungen werden vom Gemeinderat in 
einem Leistungsvertrag festgelegt. 
 

 
Leistungsvertrag 

Art. 31) 
Der jählich abzuschliessende Leitstungsvertrag basiert auf dem 
Mustervertrag vom Kanton. Er umschreibt mindestens: 
 
a) die allgemeinen Rechtsgrundlagen 
b) die konzeptionelle Einbettung 
c) zu erbringende Leisungen 
d) die anzuwendenden Tarife 
e) die Abgeltung durch die Gemeinde 
f) weiteres 
 

 
Leistungen der Auf-
traggeberin (Gemein-
de) 

Art. 41) 
Die Gemeinde Lauterbrunnen leistet 
 
a) Beiträge für die effektiv erbrachten pflegerischen Leistungen 
b) Beiträge für die effektiv erbrachten hauswirtschaftlichen Leis-

tungen 
c) Beiträge für die effektiv erbrachten ergänzenden Leistungen 
 

 
Übergangsbestim-
mungen 

Art. 5 
Die Leistungsvereinbarung vom 14. Juni 2004 wird in gegenseiti-
gem Einvernehmen sofort aufgehoben. 
 

 
Inkrafttreten 

Art. 61) 
Die Abänderungen im Reglement treten nach Genehmigung der 
Gemeindeversammlung sofort in Kraft. 
 

 

                                                
1) Beschluss GV vom 4.12.2006 



 Reglement zur Übertragung der Sicherstellung der Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex) 812.3 

- 3 - 

 
 
Genehmigungsver-
merk 

 
Dieses Reglement wurde während 30 Tagen vor der Gemeinde-
versammlung öffentlich aufgelegt und anschliessend an der Ge-
meindeversammlung vom 14. Juni 2004 vom Stimmbürger ge-
nehmigt. 
1)Die Änderung vom Reglement wurde ebenfalls während 30 Ta-
gen vor der Gemeindeversammlung öffentlich aufgelegt und an-
schliessend an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 
2006 vom Stimmbürger genehmigt. 
 
Lauterbrunnen, 8. Februar 2007 
 
Einwohnergemeinde Lauterbrunnen 

Der Präsident Der Sekretär 
 
 
sig. J. Brunner sig. T. Graf 
 
 

 
 Die Richtigkeit der Angaben bestätigt: 

 
Lauterbrunnen, 8. Februar 2007  
 
Die Gemeindeschreiber: 
 
 
sig. T. Graf 
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Anhang 
 

Änderungen 
 
04.12.2006 R Gemeindeversammlungsbeschluss vom 04.12.2006, Anpas-

sung von Art 1, 2, 3 und 4 auf Grund neuer Gesetzgebung. 
 


